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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Richtlinie des Rates zur Festlegung des allgemeinen Verbrauchsteuersystems 

(14107/19 vom 13. Dezember 2019) 

Seite 27 Artikel 3 Nummern 12 und 13 

Anstatt: 

"12. Ein „zertifizierter Versender“ ist eine von den zuständigen Behörden des Abgangs-

mitgliedstaats registrierte natürliche oder juristische Person, die in Ausübung ihres Berufs 

verbrauchsteuerpflichtige Waren versenden darf, welche in dem Gebiet eines Mitgliedstaats 

in den zollrechtlich freien Verkehr überführt und dann in das Gebiet eines anderen 

Mitgliedstaats befördert wurden. 

13. Ein „zertifizierter Empfänger“ ist eine von den zuständigen Behörden des 

Bestimmungsmitgliedstaats registrierte natürliche oder juristische Person, die in Ausübung 

ihres Berufs verbrauchsteuerpflichtige Waren empfangen darf, welche in dem Gebiet eines 

Mitgliedstaats in den zollrechtlich freien Verkehr überführt und dann in das Gebiet eines 

anderen Mitgliedstaats befördert wurden." 

muss es heißen: 

"12. Ein „zertifizierter Versender“ ist eine von den zuständigen Behörden des Abgangs-

mitgliedstaats registrierte natürliche oder juristische Person, die in Ausübung ihres Berufs 

verbrauchsteuerpflichtige Waren versenden darf, welche in dem Gebiet eines Mitgliedstaats 

in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt und dann in das Gebiet eines anderen 

Mitgliedstaats befördert wurden. 

13. Ein „zertifizierter Empfänger“ ist eine von den zuständigen Behörden des 

Bestimmungsmitgliedstaats registrierte natürliche oder juristische Person, die in Ausübung 

ihres Berufs verbrauchsteuerpflichtige Waren empfangen darf, welche in dem Gebiet eines 

Mitgliedstaats in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt und dann in das Gebiet eines 

anderen Mitgliedstaats befördert wurden." 
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Seite 81 Artikel 37 Absatz 2 Unterabsatz 4 

Anstatt: 

"Die Eingangsmeldung gilt als hinreichender Nachweis, dass der zertifizierte Empfänger alle 

erforderlichen Formalitäten erledigt und gegebenenfalls, sofern die Waren von der Verbrauchsteuer 

befreit sind, jegliche im Bestimmungsmitgliedstaat fällige Verbrauchsteuer entrichtet hat oder dass 

ein Verfahren der Steueraussetzung gemäß Kapitel III besteht." 

muss es heißen: 

"Die Eingangsmeldung gilt als hinreichender Nachweis, dass der zertifizierte Empfänger alle 

erforderlichen Formalitäten erledigt und gegebenenfalls, sofern die Waren nicht von der 

Verbrauchsteuer befreit sind, jegliche im Bestimmungsmitgliedstaat fällige Verbrauchsteuer 

entrichtet hat oder dass ein Verfahren der Steueraussetzung gemäß Kapitel III besteht." 
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